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VI. Änderung der Produktspezifikati-
on und Löschung eingetragener Be-
zeichnungen (Art 11 und 10)

Die VO sieht in Art 11 die Möglichkeit zur Änderung der 
Spezifikation einer eingetragenen Bezeichnung vor. Vo-
raussetzung für eine Änderung ist das Ersuchen einer 
Vereinigung bei ihren nationalen Behörden51, wobei ein 
berechtigtes wirtschaftliches Interesse nachgewiesen 
und die beantragte Änderung gerechtfertigt werden 
muss (Abs 1 UA 2). Für die Spezifikationsänderung gel-
ten grundsätzlich die Regelungen des Antragsverfah-
rens.52 Neben den dort zulässigen Einspruchsgründen 
kann bei der Spezifikationsänderung ein wirtschaftli-
ches Interesse an der Beibehaltung der alten Spezifi-
kation geltend gemacht werden (Abs 2 2. Satz). Außer-
dem haben die Mitgliedstaaten alle Erzeuger, welche 
die Spezifikation anwenden, von der Veröffentlichung 
der Änderung im ABl C zu unterrichten (1. Satz leg cit). 
Für den Fall, dass Anforderungen der Spezifikation ei-
nes Erzeugnisses, das einen geschützten Namen führt, 
nicht mehr erfüllt sind, kann die EK gem Art 10 die 
Eintragung im Regelungsausschussverfahren löschen. 
Die Löschung wird im ABl veröffentlicht.

VII. Bespiele für geschützte Bezeich-
nungen53

Beispiele für eingetragene Bezeichnungen54 sind etwa 
Mozzarella (Käse), Jamón serrano (Schinken), Kriek 
(Bier), Boerenkaas (Rohmilchkäse), Traditional Farm-

fresh Turkey (Pute), Leche certificada de Granja (Er-
zeugermilch mit Bescheinigung).

VIII. Zusammenfassung und Bewertung

Die Eintragung einer gtS war bisher nur von geringer 
Bedeutung, weil die Regelungen dafür – die VO 2082/92 
– sehr kompliziert waren, die Eintragung hingegen 
nur einen schwachen Schutz bot, da der absolute Na-
mensschutz aufgrund bestehender Wirtschaftsströme 
kaum möglich war. Obwohl diese Probleme schon 
lange bekannt waren und auf EK-Ebene auch bereits 
mehrmals diskutiert wurden, kam es nie zu einer Än-
derung der VO 2082/92. Erst im Zuge der durch ein 
WTO-Verfahren notwendig gewordenen Änderungen 
der Regelungen zum Schutz von Ursprungsbezeich-
nungen und geografischen Angaben wurde auch die 
VO 2082/92 überarbeitet und so weit wie möglich an 
die VO 510/2006 angepasst. Zudem wurden einige Be-
stimmungen etwas klarer gefasst. Diese Änderungen 
haben aber am Grundproblem der VO (kompliziertes 
Verfahren bei schwachem Schutz) kaum etwas geän-
dert. Es ist daher zu befürchten, dass das System der 
gtS weiterhin ein Schattendasein führen wird.
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Im Mai 2006 wurde von der Europäischen Kommissi-
on ein Diskussionspapier über technische Fragen der 
Nährwertkennzeichnung veröffentlicht. Darin stellte 
sie Themen wie die Referenzwerte für Vitamine und 
Mineralstoffe, eine Definition des Begriffes Ballast-
stoff, den Umrechnungsfaktor für Brennwertangaben 
und Toleranzen für Nährstoffangaben zur Diskussion. 
Ein Bericht der Europäischen Kommission fasst die 
Antworten (insgesamt 48, davon u. a. 14 von EU-Mit-
gliedstaaten und 28 von Industrie- und Konsumenten-
organisationen) zusammen. 

Nährwertkennzeichnung –
Diskussionspapier der Europäischen Kommission
N. GROB

Überarbeitung der Referenzwerte für Vitami-
ne und Mineralstoffe
Im Rahmen ihrer Konsultation stellte die Europäische 
Kommission die Anpassung der im Anhang der Nähr-
wertkennzeichnungsrichtlinie 90/496/EWG genannten 
Werte an die vom Scientific Committee for Food (SCF) 
im Jahr 2003 empfohlenen zur Diskussion (z. B. Erhö-
hung bei Vitamin B12, C, E, Kalium und Magnesium; 
Senkung bei Biotin, Vitamin B1, B2, B6 und Zink). Es 
besteht allgemeiner Konsens, dass die derzeit im An-
hang zur Nährwertkennzeichnungsrichtlinie 90/496/
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EWG genannten Referenzwerte für Vitamine und Mi-
neralstoffe sowie die Liste der Nährstoffe auf Basis der 
Stellungnahme des SCF überarbeitet werden sollen. 
Kritisch betrachtet wurden u. a. die vom SCF empfoh-
lenen Mengen für Calcium und Folsäure, die über den 
derzeit verwendeten Werten liegen. Werden die höhe-
ren Werte im Sinne einer „signifikanten Menge“ in die 
Richtlinie übernommen, hätte das unmittelbare Aus-
wirkungen auf die Kennzeichnung von Lebensmitteln 
mit nährwertbezogenen Angaben nach dem Anhang 
zur EG-ClaimsVO. Bedenken wurden auch zu dem für 
Natrium vorgeschlagenen Wert und die Auswirkung 
bei Zugabe von Jod und Fluorid geäußert. 

Hinsichtlich des Vorschlags, unterschiedliche Refe-
renzwerte für verschiedene Bevölkerungsgruppen 
vorzugeben, herrscht Einigkeit, dass Referenzwerte 
nur für Erwachsene festgelegt werden sollen. Eine 
verpflichtende Kennzeichnung für andere Bevölke-
rungsgruppen wird abgelehnt. Um auch speziellen 
Anforderungen gerecht zu werden, könnten Referenz-
werte für Produkte verankert werden, die sich speziell 
an eine Gruppe, z. B. Kinder, richten. 

Darüber hinaus wurde eine Vereinheitlichung bzw. 
Überarbeitung der Bezeichnungen und Einheiten für 
Vitamine und Mineralstoffe vorgeschlagen. Harmo-
nisierte Definitionen und Umrechnungsfaktoren sind 
aus Sicht aller Beteiligten notwendig. Bei unterschied-
licher Bioverfügbarkeit sollten für verschiedene Mi-
kronährstoffe, z. B. natürliche oder synthetische, die 
einem Lebensmittel hinzugefügt werden, ebenfalls 
einheitliche Maßstäbe festgelegt werden. 

Industrievertreter und Mitgliedstaaten sprechen sich 
weiters für eine Überarbeitung der „signifikanten Men-
ge“ bei Vitaminen und Mineralstoffen aus. Im Hinblick 
auf den FAO/WHO Codex Alimentarius wurden auch 
5 % bzw. 10 % für die Bestimmung der signifikanten 
Menge vorgeschlagen. Eine Differenzierung der Wer-
te nach festen und flüssigen oder kalorienreduzierten 
Lebensmitteln wurde diskutiert. Weitere Vorschläge 
betrafen eine genauere Definition der signifikanten 
Mengen und der Bezugsgröße. Z. B. sollte sich die si-
gnifikante Menge auf das verzehrfertige Lebensmittel 
beziehen, wenn das Lebensmittel zubereitet werden 
muss.

Die Bezeichnung „Recommended Daily Amount/RDA“ 
soll hingegen weiter verwendet werden, da die Kon-
sumenten mit diesem Ausdruck vertraut sind. Einige 
meinten, dass durch ergänzende Maßnahmen, z. B.  
eine Aufklärungskampagne, dem Verbraucher die Be-
zeichnung „RDA“ erklärt werden sollte. Andere Be-
griffe wie „Guideline Daily Amounts/GDA“ oder „Re-
ference Labelling Value/RLV“ wurden bevorzugt. 

Definition des Begriffes „Ballaststoff“
Die Mehrheit der Befragten spricht sich für eine ein-
heitliche Definition von „Ballaststoff“ aus. Als Vorlage 
soll die Diskussion im weltweiten Codex Alimentarius 
dienen, jedoch wurden einige Gründe genannt, die 
gegen eine Definition im Sinne des Codex sprechen, 
z. B. die fehlende Unterscheidung zwischen natürli-
chen und künstlichen Quellen des Ballaststoffes oder 
das Fehlen einer einheitlichen Methode, um den Bal-
laststoff gem der Codexdefinition zu messen. Weiters 
sollte eine einheitliche Methode zur Bestimmung des 
Ballaststoffgehalts entwickelt werden. Wenn einer 
Definition für Ballaststoff zugestimmt wird, sollte die 
Begriffsbestimmung für Kohlenhydrate ebenfalls ge-
ändert werden. 

Änderung des Umrechnungsfaktors für die 
Brennwertangabe
Laut den Ergebnissen soll der derzeitige Umrech-
nungsfaktor für die Brennwertangabe geändert wer-
den, dabei sollten jedoch bestimmte Kriterien erfüllt 
werden. Derzeit sind in der Nährwertkennzeichnungs-
verordnung Umrechungsfaktoren für bestimmte Kate-
gorien wie Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett festgelegt. 
Wenn für eine Lebensmittelzutat ein auf wissenschaft-
licher Basis ermittelter Faktor vorliegt und dieser von 
dem für die Kategorie (z. B. Kohlenhydrate) geltenden 
Wert signifikant abweicht, sollte der Umrechnungs-
faktor für die Zutat maßgebend sein. Weiters wurde 
über die Festlegung von Umrechnungsfaktoren für 
Ballaststoffe, Erythritol, Polydextrose, Inulin/Oligo-
fructose usw. diskutiert. 

Toleranzen für Nährstoffangaben
Es besteht breiter Konsens über die Festlegung von 
Toleranzen für die Nährstoffangaben. Dieser Schritt 
wird Auswirkungen auf eine Vielzahl von bestehen-
den Regelungsregimes haben (z. B. Anhang zur EG-
ClaimsVO über nährwertbezogene Angaben). Weiters 
wären spezifische Toleranzen für spezielle Produktka-
tegorien notwendig (u. a. für feste/flüssige Lebens-
mittel, angereicherte Lebensmittel). Die Kommission 
wurde aufgefordert, eine Definition zu erarbeiten, 
welche Elemente der Begriff „Toleranz“ in Zusam-
menhang mit der Nährwertkennzeichnung umfasst. 
Toleranzen sollten auf wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen beruhen und sich an derzeit etablierten Modellen 
(z. B. dänisches oder englisches Modell) orientieren. 
Bei Produkten mit natürlichen Schwankungen oder 
saisonalen Veränderlichkeiten sollte keine Auswei-
tung der Toleranzen erfolgen. Diese Produkte könnten 
überhaupt von der Nährwertkennzeichnung ausge-
nommen werden, wenigstens für bestimmte Nähr-
stoffe. 
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